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Die nächste Bürgersprechstunde 
mit dem Landtagsabgeordneten 
Dr. Jürgen Martens findet am 
Montag, dem 25. August 2008, 
im Wahlkreisbüro, Marienstraße 
18, in Meerane statt. Allen Bür-
gern des Wahlkreises steht Herr 
Dr. Martens von 16.00 bis 18.00 
Uhr für Fragen und Anliegen zur 
Verfügung.
Das Wahlkreisbüro ist telefonisch 
unter der Nummer 03764 570252 
zu erreichen.                              ■                                                  

Bürgersprechstunde

Sie sind schon lange Besitzer des 
Führerscheines und genau so lan-
ge ist es her, dass Sie den Kurs in 
Erster Hilfe machen mussten? 
Sind Sie noch fi t für einen Not-
fall?
Es gibt neue Erkenntnisse in der 
Notfallmedizin und der DRK Orts-
verein Meerane unterstützt die 
bundesweite Ausbildungsaktion in 
Zusammenarbeit mit dem ADAC, 
um eine Auffrischung der Ersten 
Hilfe-Maßnahmen für langjährige 
Autofahrer durchzuführen.
Dieser Auffrischungskurs fi ndet 
am 09.09.2008 (Grundkurs) und 
am 10.09.2008 (Aufbaukurs) 
jeweils 18.00 Uhr (je 90 Minu-
ten) in den Geschäftsräumen 

Fit in erster Hilfe

des DRK Ortsvereines Meerane, 
Marienstraße 22, statt. 
Kostenbeitrag 10 Euro, welcher 
dem Ortsverein Meerane als 
Spende zukommt. Es sind natür-
lich alle an Erster Hilfe interessier-
ten Bürger gern gesehen.
                       Das Ausbilderteam 
       des Ortsvereines Meerane ■                                                  

In seiner Entscheidung vom 
30.07.2008, 10 AZR 606/07, 
hat das Bundesarbeitsgericht 
seine Rechtssprechung zu Frei-
willigkeitsvorbehalten im Zusam-
menhang mit Sonderzahlungen 
konkretisiert. Das Bundesar-
beitsgericht hat zunächst fest-
gestellt, dass der Arbeitgeber 
bei Sonderzahlungen grund-
sätzlich einen Rechtsanspruch 
des Arbeitnehmers auf diese 
Sonderzahlung für zukünftige 
Bezugszeiträume ausschließen 
kann. Der Arbeitgeber kann 
sich nach der Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichtes die 
Entscheidung vorbehalten, ob 
und in welcher Höhe er künf-
tig Sonderzahlungen gewährt. 
Hiervon zu unterscheiden sind 
Widerrufsvorbehalte. Hier ent-
steht dem Arbeitnehmer ein 
Anspruch, der später unter be-
stimmten Voraussetzungen vom 
Arbeitgeber wieder aufgehoben 
werden kann. Widerrufsvorbe-
halt und Freiwilligkeitsvorbehalt 
schließen sich nach der Rechts-
sprechung des Bundesarbeits-
gerichtes aus, was zu einer 
Widersprüchlichkeit des Arbeits-
vertrages führen kann, wenn 
sich dort eine Klausel findet, 
nach der eine Sonderzahlung 
freiwillig geleistet wird und der 
Arbeitgeber deren Gewährung 
jederzeit widerrufen kann. 
Eine solche Widersprüchlichkeit 
stellte das Bundesarbeitsgericht 
in der genannten Entscheidung 
fest und entschied, dass der Ar-
beitgeber zur Zahlung verpfl ich-
tet ist, da die Zusage der Son-
derzahlung damit weder unter 
einem Freiwilligkeitsvorbehalt, 
noch unter einem Widerrufsvor-
behalt stand.                           ■

Neues zu Freiwillig-
keitsvorbehalten

Einladung zum 
Kinogottesdienst

Zum nächsten Kinogottesdienst 
am 24.08.2008, um 16.00 
Uhr, möchten wir alle Meeraner 
ganz herzlich in die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde in die 
Chemnitzer Straße 28 einladen. 
Diesmal wird der Film „Coco, der 
neugierige Affe“ zu sehen sein. 
Im Anschluss an die Vorstellung ist 
wieder ein gemeinsames Essen 
geplant. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!                                     ■


